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AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahlen am 26. Mai 2019 zum Europäis-

chen Parlament und die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen (Kreistagswahlen, Stadtratswahlen und Ortschaftsratswahlen)

1. Das Wählerverzeichnis für die Europawahl und die Kommunalwah-

len im Gemeindegebiet der Stadt Waldheim wird in der Zeit vom 6.

bis 10. Mai 2019 - während der allgemeinen Öffnungszeiten an

Werktagen 

montags          09.00 Uhr - 12.00 Uhr

dienstags         09.00 Uhr - 12.00 Uhr und  13.00 Uhr - 18.00 Uhr

mittwochs        09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

donnerstags   09.00 Uhr - 12.00 Uhr und  14.00 Uhr - 16.00 Uhr

freitags            09.00 Uhr -  12.00 Uhr

in der Stadtverwaltung Waldheim, Rathaus Niedermarkt 1 – Bürger-

büro Zimmer 2 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-

ten. 

Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wählerver-

zeichnis zu nehmen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu

seiner Person eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern ein Wahl-

berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-

ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will,

hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-

tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben

kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Da-

ten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunfts-

sperre gemäß § 51 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. In-

nerhalb der Frist zur Einsichtnahme sind die Einsichtnahme in das

Wählerverzeichnis und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wäh-

lerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zu-

sammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter

Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet

und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.

Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches

nur von einem Bediensteten der Stadt bedient werden darf. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder

einen (getrennten) Wahlschein für die Wahl zum Europäischen Parla-

ment und einen (gemeinsamen) Wahlschein für die Kommunalwahlen

hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,

kann innerhalb der unter 1. genannten Öffnungszeiten,

spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der Stadtverwal-

tung Waldheim, Rathaus Niedermarkt 1 – Bürgerbüro Zimmer 2,

04736 Waldheim Einspruch einlegen bzw. einen Antrag auf

Berichtigung stellen. 

Der Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift ge-

stellt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig

sind, hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen.

3.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-

halten bis spätestens 5. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. In

dieser ist vermerkt, für welche Wahlen diese gilt und in welchem

Wahlbezirk laut Eintrag im Wählerverzeichnis die Stimmenabgabe

erfolgen kann.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-

rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-

gen bzw. Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn

er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht/Stimmrecht nicht

ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-

tragen werden und die bereits Wahlscheine und Briefwahlunterlagen

beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wahlschein

4.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann durch Stim-

mabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Landkreises Mittel-

sachsens oder durch Briefwahl an dieser Wahl teilnehmen. 

4.2 Wer einen Wahlschein für mehrere Kommunalwahlen (Kreistags-,

Stadtrats- und Ortschaftsratwahl) hat, kann in dem Wahlbezirk

des kleinsten Wahlgebietes wählen oder durch Briefwahl wählen
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5. Einen Wahlschein für die Europawahl erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl -

berechtigter

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-

frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis, bei Deutschen

nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern

nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 5. Mai 2019

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21

Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt

hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf

der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europa-

wahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europa-

wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Eu-

ropawahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-

den ist und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-

zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist.

6. Einen Wahlschein für die Kommunalwahlen erhält auf Antrag

6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 

6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat,

rechtzeitig die Berichtigung des Wählerverzeichnisses bis zum

10. Mai 2019 zu beantragen (§ 4 Abs. 2 und 3 KomWG)

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der

Frist zur Einsichtnahme (10. Mai 2019) entstanden ist oder

c) wenn sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt wor-

den ist. 

7. Wahlscheine können von im Wählerverzeichnis eingetragenen

Wahlberechtigten bis zum  24. Mai 2019, 18.00 Uhr bei der

Stadtverwaltung Waldheim, Rathaus Niedermarkt 1 – Bürger-

büro Zimmer 2 mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die

Schriftform gilt auch durch Telefax, Telegramm, Fernschreiben oder

E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Über-

mittlung gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Im

Antrag sind Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und An-

schrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) anzugeben. Des Wei-

teren soll die laufende Nummer, unter der der Antragsteller im Wäh-

lerverzeichnis geführt wird, angegeben werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des

Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten

möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr

bei der Stadt gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm die beantragten

Wahlscheine nicht zugegangen sind, können ihm bis zum Tag vor

der Wahl, 12.00 Uhr, neue Wahlscheine ausgestellt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-

nen aus den unter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) und unter Nr. 6.2

Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung

von Wahlscheinen noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen bei der Europawahl stellt, muss

durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-

zu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderung können sich der

Hilfe einer anderen Person bedienen. 

Wer den Antrag für einen anderen bei den Kommunalwahlen stellt,

ausgenommen er ist als Hilfsperson eines Wahlberechtigten mit Be-

hinderung tätig, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit

Behinderung kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer anderen

Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-

endet haben. 

8. Mit dem Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlberechtig-

ten 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Europawahl, 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen Wahlbriefumschlag 

und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Der Wahlberechtigte erhält für die Kommunalwahlen 

- einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/en, für die der Wahlbe-

rechtigte wahlberechtigt ist,  

- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Stadtrat (wenn im

Wahlschein angegeben),

- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Ortschaftsrat

(wenn im Wahlschein angegeben),  

- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag (wenn im

Wahlschein angegeben),

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen Wahlbriefumschlag, mit der Anschrift, an die der

Wahlbrief zurückzusenden ist, und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Brief-

wahlunterlagen ab, so kann er die Briefwahl an Ort und Stelle aus-

üben. Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für

einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-

nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht

nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als

vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt vor Empfangnah-

me der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich

die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimm -

zetteln in den Stimmzettelumschlägen und den Wahlscheinen

getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahlen so

rechtzeitig an die angegebenen Stellen absenden, dass die

Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen. 

Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berück-

sichtigt.
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Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne

besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen

Post AG unentgeltlich für den Wähler befördert. Sie können auch bei

der auf dem jeweiligen Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben

werden.

Die Briefwahl ist für Briefwähler im Briefwahllokal, Rathaus Nie-

dermarkt 1 in 04736 Waldheim im Zeitraum vom 13. Mai bis zum

24. Mai 2019 während der folgenden Öffnungszeiten im Zimmer

4 möglich:

Montag:        09.00 - 12.00 Uhr

Dienstag:      09.00 - 12.00 Uhr    und      13.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch:       09.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr    und       14.00 - 16.00 Uhr

Freitag:         09.00 - 12.00 Uhr

sowie am Freitag, den 24. Mai 2019 zusätzlich von 

13.00 bis 18.00 Uhr

9. Informationen zum Datenschutz 

Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Infor-

mation der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Datenschutz-

Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeich-

nisses und für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten perso-

nenbezogenen Daten:

1. 

a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt

oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des

Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der

in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen

Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs auf

der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Da-

tenschutz-Grundverordnung i.V.m. § 4 des Europawahlgesetzes,

§ 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 14 bis 17b,

§§ 20 bis 22 der Europawahlordnung sowie i.V.m. § 4 des Kom-

munalwahlgesetzes und § 9 der Kommunalwahlordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so er-

folgt die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebe-

nen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages

auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der

Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. § 4 des Europawahlgeset-

zes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 24  bis

29 der Europawahlordnung sowie i.V.m. § 5 Absatz 1 des Kom-

munalwahlgesetzes und den §§ 12 und 13 der Kommunalwahl-

ordnung.

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahl-

scheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit Brief-

wahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von

Ihnen und dem Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang an-

gegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung der Bevoll-

mächtigung und der Berechtigung des Bevollmächtigten für die

Beantragung eines Wahlscheins bzw. den Empfang des Wahl-

scheins und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Arti-

kel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundver-

ordnung i.V.m. mit § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2

des Bundeswahlgesetzes und § 26 Absatz 3 § 27 Absatz 5 der

Europawahlordnung sowie i.V.m. § 5 Absatz 1 des Kommunal-

wahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der

Kommunalwahlordnung.

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, §

27 Absatz 6 der Europawahlordnung, § 14 Absatz 8 der Kommu-

nalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte Wahl-

scheine, § 27 Absatz 8 der Europawahlordnung, § 14 Absatz 11

der Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Be-

vollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 14

Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzu-

stellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wäh-

lerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und

des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung

bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen

an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbe-

zogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des behördli-

chen Datenschutzbeauftragten sind:

(Postanschrift: Stadtverwaltung Waldheim, Datenschutzbeauftrag-

te, Niedermarkt 1, 04736 Waldheim)

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins

Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das

Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist

Empfänger der personenbezogenen Daten für die Europawahl der

Kreiswahlleiter (Postanschrift: Landratsamt Mittelsachsen, Kreis-

wahlleiter / Kommunalaufsicht, Frauensteiner Straße 43, 09599 Frei-

berg),  für die Kommunalwahlen das als zuständige Rechtsauf-

sichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung kön-

nen auch die zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwal-

tungsgerichte sowie der Sächsische Verfassungsgerichtshof, im Fall

von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere

Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein.

5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der

ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die Bevollmäch-

tigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach Ablauf

von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht gemäß

§ 83 Absatz 2 der Europawahlordnung, § 62 Absatz 2 der Kommu-

nalwahlordnung

- der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahl-

prüfungsverfahren etwas anderes anordnet, 

- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl noch

angefochten ist oder

- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahl-

straftat von Bedeutung sein können.

6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen fol-

gende Rechte zu:

AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN
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n Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:

Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag       09:00 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr

n Öffnungszeiten Bürgerbüro:

Montag              09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch           09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag       09:00 bis 12:00 Uhr | 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag               09:00 bis 12:00 Uhr
Telefon:             034327-570     
Fax:                    034327-57200
E-Mail:              buergerbuero@stadt-waldheim.de
Internet:            www.stadt-waldheim.de oder www.waldheim.eu 

n Öffnungszeiten der Stadtbibliothek:

Gartenstraße 42
Montag              09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch           geschlossen
Donnerstag        09:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag               13:00 bis 16:00 Uhr
Telefon:             034327-16950        
E-Mail:              stadtbibliothek@stadt-waldheim.de 

n Öffnungszeiten

Stadt- und Museumshaus Waldheim 

mit Stadtinfo:

Niedermarkt 8

Montag                               geschlossen

Dienstag bis Sonntag         10:00 bis 17:00 Uhr

Feiertag                              13:00 bis 17:00 Uhr

Telefon:              034327 / 57234

Telefax:              034327 / 57233

E-Mail:               stadtinfo@stadt-waldheim.de

n Öffnungszeiten Schiedsstelle:

Herr Bleil – Jeden 1. Dienstag im Monat 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Zimmer 39 im Rathaus

Telefon: 034327 57225 während der Sprechzeit

n Impressum:

Herausgeber: Stadtverwaltung Waldheim, Büro Bürgermeister

Niedermarkt 1, 04736 Waldheim, Telefon 034327-57235  Fax 034327-571235

E-Mail: anja.seidel@stadt-waldheim.de, Internet: www.stadt-waldheim.de

Verantwortlich für Bekanntmachungen und Informationen der Stadtverwaltung

Waldheim: Der Bürgermeister. Verantwortlich für weitere Veröffentlichungen, u.a.

aus den Rubriken Sonstige Mitteilungen, Vereine stellen sich vor, Bereitschafts-

dienste, Kirchliche Nachrichten: publizierende Einrichtungen, Körperschaften,

Vereine u. a. Redaktion: Stadtverwaltung Waldheim, Büro Bürgermeister und

Riedel GmbH & Co. KG

Herstellung und Verteilung: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal-

und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, 

Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau OT Ottendorf, 

Telefon 037208-876-100, Fax 037208-876-299, 

E-Mail: info@riedel-verlag.de, Inhaber: Annemarie und Reinhard Riedel

Es gilt die Preisliste von 2016.

Erscheinungsweise: Die Stadt Waldheim mit allen Ortsteilen verfügt laut Quelle

Deutsche Post über 5243 Haushalte. Für die Verteilung des Mitteilungsblattes an

die bewerbbaren/erreichbaren Haushalte benötigt das beauftragte Verteilunterneh-

men 5185 Exemplare. Zusätzlich liegen im Stadtgebiet 250 Exemplare zur

kostenfreien Mitnahme aus. 

Einzelexemplare zum Versand außerhalb des Verbreitungsgebietes werden von der

Stadtverwaltung gegen Versandkostenrechnung verschickt. Das Amtsblatt ist auch

unter der Internetadresse www.stadt-waldheim.de zu lesen. Verteilreklamationen

sind an die Riedel GmbH & Co. KG zu richten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit

Genehmigung der Stadtverwaltung. Gedruckt auf umweltschonendem Papier.

So kommt das Waldheimer Amtsblatt
zusätzlich in Ihren elektronischen Briefkasten …

Bestellen Sie Ihre elektronische Ausgabe kostenfrei
per e-Mail unter newsletter@riedel-verlag.de

IN EIGENER SACHE

- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Da-

ten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)

 - Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen perso-

nenbezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverord-

nung)

 - Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Da-

tenschutz-Grundverordnung)

 - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener

Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschrif-

ten, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht auf Ein-

sichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, § 4

des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes

i.V.m. § 20 der Europawahlordnung; § 4 Absatz 2 des Kommunal-

wahlgesetzes i.V.m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommunalwahlordnung,

durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde ge-

gen das Wählerverzeichnis, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Ab-

satz 1 des Bundeswahlgesetzes i.V.m. §§ 21 und 22 der Europa-

wahlordnung; § 4 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung i.V.m. § 9

Absatz 1 der Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen

(siehe Punkt 5).

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden

personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre

Beschwerde an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten (Post-

anschrift: Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16,

01001 Dresden; E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Waldheim, den 25. April 2019

Steffen Ernst

Bürgermeister

AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN
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